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® Die Ausdehnung der Dienstbefreiung auf die Bun-
desvizekanzler und Bundesvizekanzlerinnen; auf
Geistliche, die einer christlichen Ordensgemein-
schaft oder Kongregation mit gemeinsamem Leben
und gemeinsamen Regeln angehdren; auf hauptbe-
rufliche Angehdrige von Rettungsdiensten der Spi-
téler und anderer Rettungsdienste, die im Rahmen
der Personenrettung unentbehrliche Leistungen er-
bringen; auf Personal der stadtischen Verkehrsbe-
triebe sowie auf hauptberufliche Angehdrige von
staatlich anerkannten Feuerwehren und Wehrdien-
sten.

@ Die Erweiterung der Dienstbefreiung in den Berei-
chen der sanitatsdienstlichen Einrichtungen und der
Direktionen von Anstalten und Heimen zum Straf-
vollzug.

Die Dienstbefreiten leisten vom Tag der Befreiung an
keinen Militardienst mehr. Sie geben die personliche
Ausriistung ab und miissen auch nicht Militérpflicht-
ersatz bezahlen. EMD, Info

ER

Verordnung iiber die Alarmformationen

Der Bundesrat hat die Verordnung iiber die Alarm-
formationen gutgeheissen und auf den 1.Januar
1996 in Kraft gesetzt. Alarmformationen sind milita-
rische Verbande, die In ausserordentlichen Lagen
innert weniger Stunden und ohne die eigentliche
Mobilmachungsorganisation zu beanspruchen zur
Erhohung der Bereitschaft der Armee oder zur Un-
terstiitzung ziviler Behorden in der ganzen Schweiz
eingesetzt werden kdnnen.

Alarmformationen kénnen militdrische Verbande ir-
gendwelcher Art sein. Im Vordergrund stehen aber
heute das Flughafenregiment 4, dessen primares
Einsatzgebiet im Grossraum Zirich liegt, Teile des
régiment infanterie 3 (Grossraum Genf), Teile des In-
fanterieregiments 14 (Stadt Bern und Belpmoos) so-
wie das Katastrophenhilferegiment 1 (fir Hilfelei-
stungen im Inland und im grenznahen Ausland).
Der Zweck und die Aufgaben der Alarmformationen
bedingen ein spezielles Alarmierungssystem. Zu-
sténdig fir die Erteilung des Auftrags zur Pikettstel-
lung und Alarmierung im Einsatzfall liegen in der
Kompetenz des Generalstabschefs und des Chefs
des Fihrungsstabes des Generalstabschefs. Die
Alarmierung erfolgt per Funkruf oder Telefon. Sie
kann unter Umstéanden jedoch auch mittels gewdhn-
lichem Aufgebotsverfahren (wie Marschbefehl usw)
erfolgen. Alarmformationen werden spéatestens zum
Zeitpunkt einer Allgemeinen Mobilmachung aufge-
boten.
Da der Erfolg eines Einsatzes von Alarmformationen
mit der schnellen und reibungslosen Alarmierung
steht und fallt, kbnnen Angehdorige solcher Formatio-
nen nebst der ordentlichen WK-Dienstpflicht jahrlich
mehrmals zu ein- bis zweitdgigen speziellen Alarm-
ibungen aufgeboten werden. Ausserdem kdnnen sie
verpflichtet werden, ausserdienstlich ihre Erreich-
barkeit sicherzustellen. Die Armee stellt Angehdrigen
mit besonderen Funktionen die entsprechenden
technischen Hilfsmittel (Pager usw) zur Verfligung.
EMD, Info
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Munitionsdeponien im Thunersee: Keine
Gefahr fiir Mensch und Umwelt

Zwischen 1945 und 1964 sind Im Thunersee rund
3000 Tonnen Munition versenkt worden. Diese Art
der Entsorgung entsprach damals dem géngigen
Umweltverstiandnis. 1992 hat das Eidg Militdrdepar-
tement (EMD) die periodische Uberwachung seiner
Altiasten eingeleitet. Ein Untersuchungsbericht (iber
die Deponien im Thunersee liegt jetzt vor. Die Exper-
ten kommen darin zum Schluss, dass bel der lang-
samen Zersetzung der Munition auf dem Seegrund
keine messbaren Mengen problematischer Stoffe an
die Umgebung abgegeben werden. Weder fiir
Mensch noch Umwelt besteht also eine Gefahr oder
ein Risiko.

Seit 1964 wird in Schweizer Seen keine Munition
mehr versenkt. Die zwischen 1945 und 1964 im Thu-
nersee versenkte Munition konnte in zwei Feldern in
der Seemitte vor Merligen und vor der Beatenbucht
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geortet werden. Sie weisen eine Flache von je etwa 2
Quadratkilometern auf. Der See ist dort 200 Meter
tief. Sein Grund ist flach und besteht aus weichen
Sedimenten.

Munition weitgehend iiberdeckt

Fir die Untersuchung wurden Unterwasserkameras
eingesetzt, Sedimentskerne aus dem Grund gesto-
chen und Tiefenwasserproben dem See entnommen.
Die Experten gehen aufgrund der dabei gewonnenen
Erkenntnisse davon aus, dass die Munition seinerzeit
einzeln und ohne Verpackung versenkt worden ist.
Beim Auftreffen auf dem Seegrund ist die Munition in
die weiche Schicht des Seebodens eingetaucht. Weil
die Sedimentsschicht im Thunersee pro Jahr durch-
schnittlich um 5 mm waéchst, ist die Munition heute
weitestgehend Uberdeckt.

Das Material liegt auf dem Seeboden stiickweise ver-
teilt und ist nicht angehauft konzentriert; somit be-
steht auch keine Gefahr, dass bei einem Explosions-
ereignis eine Massenreaktion ausgelost werden
konnte.

Keine Belastung des Wassers

Die Untersuchung des Seewassers hat ergeben,
dass das Wasser keine Belastung durch die depo-
nierte Munition erfahrt. Die gefundenen Gehalte sind
unbedenklich. Die Gehalte an Sprengstoffen und
Metallen liegen weit unter den Grenzwerten fir
Fliessgewasser und entsprechen den Qualitétszielen
fur Trinkwasser. Der Thunersee weist einen giinsti-
gen Wasserhaushalt auf. Der grosse Zufluss von fri-
schem Wasser fiihrt dazu, dass in rund zwei Jahren
das Seewasser vollstandig erneuert ist.

Die Deponiefelder werden in den Altlastenkataster
des EMD und in zivile Kataster aufgenommen. Weiter
sind periodische Uberwachungsuntersuchungen
vorgesehen. Es besteht jedoch kein Bedarf, durch
technische Massnahmen die Deponien im Thuner-
see zu behandeln oder gar zu entfernen.  EMD, Info

KR

Personalabbau im Eidgenéssischen Militér-
departement (EMD) — Stand 30. September
1995

Das EMD hat seinen Personalbestand im dritten
Quartal 1995 um weitere 127 Personen abgebaut. Die
Entlassungen konnten auf 44 beschrankt werden,
was 1,5% des gesamten Abbaus entspricht. Die Kir-
zungen im Budget 1996 werden unweigerlich auf die
Entlassungen durchschlagen. Die neuen Strukturen
von EMD 95 werden im ersten Quartalsbericht 1996
zum Personalabbau (Stand Ende Méarz 1996) ihren
Niederschlag finden. EMD, Info

ER

Verordnung iiber die Verwendung von Ange-
horigen der Armee In zivilen Bereichen der
Gesamtverteidigung

Der Bundesrat hat die Verordnung {iber die Verwen-
dung von Angehdrigen der Armee In zivilen Berel-
chen der Gesamtverteldigung auf den 1. Januar 1996
In Kraft gesetzt. Sie regelt die Verwendung von An-
gehorigen der Armee als Vorgesetzte oder Speziali-
sten im Zivilschutz, in den zivilen Fiihrungsorganen
der Gesamtverteidigung und in den Stiitzpunkt-Feu-
erwehren staatlich anerkannter Feuerwehren und
Wehrdienste. Die Angehdrigen der Armee sollen dort
fehlende Vorgesetzte und fehlende Spezialisten er-
setzen.

Zur Verfiigung gestellt werden kénnen in der Regel
Angehdrige der Armee aller Grade, wenn sie einem
entsprechenden Gesuch zustimmen, mindestens 30
Jahre alt sind, keine Assistenz- und Aktivdienstdis-
pensation haben und die Bestandessituation der Ar-
mee dies zulédsst.

Die betreffenden Angehdrigen der Armee werden
jahrlich auf den 1.Januar und den 1. Juli zur Verfi-
gung gestellt. Sie sind wahrend der Zeit, in der sie
dem Zivilschutz, einem zivilen Fihrungsorgan oder
einer Stltzpunkt-Feuerwehr zur Verfiigung stehen,
vom Militérdienst und von der Abgabe des Militar-
pflichtersatzes befreit. Sie behalten ihre persdnliche
Ausriistung bis zur Entlassung aus der Militardienst-

pflicht und miissen die ausserdienstlichen Pflichten
erfillen.

Die Zurverfigungstellung von Angehdrigen der Ar-
mee zur Verwendung in zivilen Bereichen der Ge-
samtverteidigung muss auf die wichtigsten Vorge-
setzten und Spezialisten beschrédnkt bleiben. Es
muss vermieden werden, dass auf diesem Weg eine
Aligemeine Dienstpflicht eingefiihrtwird. EMD, Info
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Priifung neuer Rechtsform fiir bundeseigene
Riistungsunternehmen — Produktions-
kapazitat in der Schweiz sicherstellen

Im Rahmen des Projektes EMD 95 soll die Rechts-
form der bundeseigenen Riistungsunternehmen
neuen Anforderungen angepasst werden. Im Vor-
dergrund steht eine Umwandlung der heute 6ffent-
lich-rechtlichen Anstalten in gemischt-wirtschaftli-
che Aktiengesellschaften. Die Geschftsleitung des
Eldgendssischen Militirdepartementes (EMD) hat
dle Vorarbelten einer departementsinternen Arbeits-
gruppe gutgehelssen.

Am 1.Januar 1996 nehmen anstelle der bisherigen
sechs Ristungsbetriebe die im Rahmen der Um-
strukturierung des EMD-Industriepotentials neu ge-
bildeten vier Materialkompetenzzentren ihre operati-
ve Tatigkeit auf. Es sind dies: die SF Schweizerische
Unternehmung fiir Flugzeuge und Systeme; die SW
Schweizerische Unternehmung fiir Waffensysteme;
die SE Schweizerische Elektronikunternehmung und
die SM Schweizerische Munitionsunternehmung, die
als Pilotprojekt bereits seit Beginn dieses Jahres in
den neuen Strukturen tatig ist.

Durch die Reduktion des Armeebestandes und die
drastischen Kiirzungen des EMD-Budgets geht das
Auftragsvolumen der Unternehmen in den kommen-
den Jahren weiter zuriick. Die Redimensionierung
und Restrukturierung wird nach der Reform EMD 95
an Grenzen stossen. Die Strategie der Riistungsun-
ternehmen zielt unter den genannten Bedingungen
auf die Sicherstellung der Technologien, die fiir den
Kampfwerterhalt, die Kampfwertsteigerung, den Un-
terhalt und die Liquidation von Rustungsmaterial fir
die Armee nétig sind. Eine bedeutende Marktposition
auf der nationalen Ebene soll mit konkurrenzféhigen
Produkten und Dienstleistungen behauptet werden.

BLICK UBER
DIE GRENZEN

ISRAEL

Mebhr Freiwillige melden sich zu Elite-Einheiten

Von Reuven Assor, Jerusalem

Zweimal im Jahr findet in Israel die Rekrutierung
neuer Jahrgange statt: im Mai (im Armee-Jargon:
«Mau-Mau-Rekruten») und im August die Rekruten
mit Abitur. Die Armee verdffentlichte zum erstenmal
offizielle Prozentsitze liber die Zusammensetzung
der Truppen und der Tendenz zur Freiwilligenmel-
dung zu Elite-Einheiten. Dieses Jahr meldeten sich
15% mehr Rekruten zu Freiwilligen-Einheiten.

Bevorzugte Truppengattungen

(mit 85% der Meldungen)

Popular sind Einheiten der Truppen Infanterle-Divi-
sion «Golani», eine Kampfdivision von erstklassigefn
Ruf, die Artillerie und der «<Nachal» —eine Truppe, die
strikten Militdrdienst mit Arbeit in der Landwinscha.ﬂ
verbindet. Das gleiche gilt fiir den Grenzschutz, In
dem zahlreiche Drusen und Beduinen den &usserst
harten Dienst versehen.

SCHWEIZER SOLDAT 12/95



	Militärbetriebe

